
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

UMLEGUNGSAUSSCHUSS DER STADT DINSLAKEN 

ABLAUF EINES UMLEGUNGSVERFAHRENS 
NACH DEM BAUGESETZBUCH (§§ 45-79) 

Planungsrechtliche Vorgaben: 
- Bebauungsplan i. S. d. §30 
- Im Zusammenhang bebauter 

Ortsteile i. S. d. §34 

Umlegungsanordnung (§ 46) 
durch den Rat der Stadt Dinslaken 

Anhörung der Eigentümer 

Umlegungsbeschluss (§ 47) 
• Einleitung des Verfahrens durch den Umlegungsausschuss 
• Bezeichnung des Gebietes und der beteiligten Grundstücke 
• Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Dinslaken 

Rechtswirkungen: 
• Eintragung des Umlegungsvermerks (§ 54) 
• Verfügungs- und Veränderungssperre (§ 51) 
• Gesetzliches Vorkaufsrecht (§ 24) 

Bestandskarte und Bestandsverzeichnis (§ 53) 
• Nachweis des alten Bestandes und Erfassung der Beteiligten 
• Öffentliche Auslegung in der Geschäftsstelle des Umle-

gungsausschusses 

Erörterung (§ 66) 
über den Entwurf des Umlegungsplanes 
(Zuteilung der Baugrundstücke, Einwurfs- 
und Zuteilungswerte etc.) mit den Eigen-
tümern und sonstigen Beteiligten 

Vorwegnahme der 
Entscheidung (§ 76) 
über die Eigentums- 
und Besitzverhältnisse 
einzelner Grundstücke 
bei Einvernehmen der 
Beteiligten Inkrafttreten des       

Bebauungsplanes (§ 10) 

Aufstellung des Umlegungsplans oder Teilungsplans (§ 66-70) 
• Nachweis des neuen Bestandes und aller anderen Entscheidun-

gen in Umlegungskarte und Umlegungsverzeichnis 
• Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im Amtsblatt 
• Zustellung an Beteiligte 

Vorzeitige Besitzein-
weisung (§ 77) 
in die örtlichen Verkehrs- 
und Grünflächen 

Inkrafttreten (§ 71) 
des (Teil-) Umlegungsplans durch Bekanntmachung 
der Unanfechtbarkeit im Amtsblatt 
Rechtswirkung: 
Die neuen Grundstücke und Rechte treten außerhalb 
des Grundbuchs an die Stelle der alten (§ 72) 

Vollziehung des (Teil-) Um-
legungsplans (§ 72) 
Berichtigung der öffentli-
chen Bücher (§ 74) 

• Grundbuch 
• Liegenschaftskataster 
• Baulastenverzeichnis 

Legende: 

 

Verwaltungsakt- 
Rechtsmittel zulässig 


